
 

Transparency International Deutschland e.V. 
Tel. +49 30 549898-0 | Fax +49 30 549898-22 
E-Mail: office@transparency.de 
Webseite: www.transparency.de 

Vorsitzende: Alexandra Herzog 
Stellvertretend: Margarete Bause,  
Carel Carlowitz Mohn 
Geschäftsführerin: Dr. Anna-Maija Mertens 

Jetzt spenden! 
IBAN: DE07 4306 0967 1146 0037 00 
BIC: GENODEM1GLS 
Vereinsregister Berlin: 16181 

 

 

Transparency International Deutschland e.V. 
Alte Schönhauser Str. 44   |  10119 Berlin 
 

Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
per E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de  

Louisa Schloussen und Dr. Sebastian Oelrich 
Leitung der Arbeitsgruppe Hinweisgeberschutz 

Alte Schönhauser Str. 44 
10119 Berlin 

Tel.: +49 30 549898-16 
E-Mail: Office@transparency.de 

www.transparency.de 

Stellungnahme von Transparency International Deutschland e.V. zum Gesetzentwurf 

der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP für einen besseren Schutz 

hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von 

Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 

BT-Drucksache 20/5992 

 

Berlin, 24. März 2023  

 

1.     Kontext des Entwurfs 

Der vorgelegte Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender Per-
sonen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen 
das Unionsrecht melden (BT-Drs. 20/5992), weist keine großen Veränderungen im Ver-
gleich zum Regierungsentwurf (BT-Drs. 20/3442) aus dem Oktober 2022 auf. Nach der 
Anhörung des Rechtsausschusses am 19. Oktober 2022 wurde dieser nochmals ange-
passt. Dabei wurde auf unsere Kritik hin die verpflichtende anonyme Meldemöglichkeit ein-
geführt. Auch wenn der Entwurf nach wie vor grundlegende Schwächen aufwies, wäre die 
Verabschiedung ein erster wichtiger Schritt für den Schutz hinweisgebender Personen ge-
wesen. Der Bundesrat hat das Gesetz jedoch auf seiner Sitzung am 10. Februar 2023 
nicht gebilligt. 

Der aktuellen Situation geschuldet bleiben die meisten unserer bereits in der Stellung-
nahme zur BT-Drs. 20/3442 erwähnten Kritikpunkte gleich:  

 

2.     Sachlicher Anwendungsbereich des HinSchG 

Rechtsverstöße und sonstiges Fehlverhalten  

Der sachliche Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) sollte auf 
sämtliche Rechtsverstöße sowie auf sonstiges Fehlverhalten, deren Meldung bzw. 
Offenlegung im öffentlichen Interesse liegt, erstreckt werden. Eine derartige Regelung 
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würde systematisch mit dem in § 5 Nr. 2 GeschGehG vorgesehenen Ausnahmetatbestand 
harmonieren und Wertungswidersprüche vermeiden, in die § 2 HinSchG führt.    

Nach der Entwurfsregelung wären zwar Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und einige Uni-
onsrechtsverstöße meldefähig, andere Rechtsverstöße aber nicht. Beispielsweise dürften 
außerhalb des Anwendungsbereichs liegende Grundrechtsverletzungen, selbst systemati-
scher und/oder schwerwiegender Natur, nicht nach dem HinSchG gemeldet werden.  

Es ist fraglich, ob die mit dem Entwurf vorgesehene Differenzierung zwischen meldefähi-
gen und nichtmeldefähigen Rechtsverstößen mit dem allgemeinen Gleichbehandlungssatz 
aus Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar wäre (vgl. Brockhaus/Gerdemann/Thönnes, NVwZ 2021, 
204 ff.). Das gilt gerade für Rechtsverstöße, die nicht vom sachlichen Anwendungsbereich 
erfasst sind, deren Unrechtsgehalt aber so schwer oder noch schwerer wiegt als der Un-
rechtsgehalt der erfassten Rechtsverstöße. So wären Grundrechts- und andere Verfas-
sungsverstöße nicht meldefähig, wenn sie nicht zufällig auch einen Rechtsverstoß darstel-
len, der in den sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG fällt.  

Abgesehen davon, dass der unübersichtliche und selbst für Jurist:innen schwer zu durch-
dringende Katalog des § 2 HinSchG dem rechtstaatlichen Gebot der Normenklarheit nicht 
gerecht wird, lässt die Regelung vermissen, was das Gesetz eigentlich bezwecken soll: 
Das Hinweisgeberschutzgesetz soll Rechtssicherheit für Hinweisgeber:innen schaffen. 
Dazu bedarf es klar verständlicher Vorschriften.    

Bleibt es bei der im Regierungsentwurf vorgesehenen unklaren Regelung des sachlichen 
Anwendungsbereichs, führt dies zu einem gesteigerten bürokratischen Aufwand für Melde-
stellen bei der Prüfung, ob ein meldefähiger Verstoß vorliegt. Aufgrund des mit der kom-
plexen Prüfung verbundenen Risikos einer Fehleinschätzung werden sich interne Melde-
stellen gegen Haftungsrisiken absichern wollen, was mit höheren Kosten für die Unterneh-
men verbunden sein wird.  

Auch bei einem weiter gefassten Anwendungsbereich müssen keine übermäßigen Mel-
dungen von Bagatellrechtsverstößen erwartet werden. Untersuchungen haben gezeigt, 
das deutsche Unternehmen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung mit Meldestellen diese 
Einschätzung teilen (Hauser/Hergovits/Blumer 2019, Whistleblowing Report, EQS; Buss-
mann/Nestler/Salvenmoser 2018. Wirtschaftskriminalität 2018 Mehrwert von Compliance – 
forensische Erfahrungen). Hiernach hält bereits das Risiko, sozial geächtet zu werden, da-
von ab, Bagatellvergehen zu melden. Bei Lappalien besteht zudem regelmäßig kein recht-
liches Geheimhaltungsbedürfnis. Deshalb ist unverständlich, weshalb diese bewusst vom 
Anwendungsbereich ausgenommen werden sollen.   

Die Relevanz einer Meldung ist nur im Kontext gut zu beurteilen, wie die verantwortlichen 
Compliance-Beauftragten befragter Unternehmen angeben: „Jede Meldung ist wichtig und 
ernst zu nehmen – die Relevanz oder Irrelevanz der Meldung stellt sich erst im Nachhinein 
heraus.“ (Bussmann et al. 2018).  

Die von uns vorgeschlagene Formulierung des sachlichen Anwendungsbereichs würde die 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag umsetzen, was der Regierungsentwurf nicht tut.    

Im Dezember 2022 wurde in § 2 Abs. 1 Nr. 10 HinSchG (BT-Drs. 20/4909) die Möglichkeit 
eingeführt, verfassungstreuwidrige Äußerungen von Beamt:innen zu melden oder offenzu-
legen. Diese Regelung wurde im Entwurf von März 2023 (BT-Drs. 20/5992) übernommen. 
Es ist juristisch schwer zu bestimmen, wann eine Äußerung eines Beamten tatsächlich ge-
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gen die Verfassungstreue verstößt. So lassen sich verfassungsfeindliche (z. B. staatsver-
ächtliche, rassistische, rechtsextremistische) von grundsätzlich zulässigen Äußerungen (z. 
B. Regierungskritik unter Kolleg:innen, Parodien, geschmacklose Witze) nur schwer unter-
scheiden (vgl. Ibel, NJOZ 2023, 321 (324); Nitschke, Verfassungsblog 24.02.2022, 
https://verfassungsblog.de/innere-einstellung/ (zuletzt aufgerufen am 23.03.2023)). Die Ak-
zeptanz der Bevölkerung für das Hinweisgeberschutzgesetz würde unter dieser Regelung 
wegen der ohnehin noch bestehenden Vorurteile der Denunziation sehr leiden. Vorzugs-
würdiger erscheint es, die verfassungstreuwidrigen Äußerungen von Beamt:innen unter 
das genannte Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im öffentlichen Interesse liegt, zu subsu-
mieren. Der Begriff des öffentlichen Interesses würde die hinweisgebende Person trotz 
seiner Unbestimmtheit zumindest darauf hinweisen, dass die Äußerung eine gewisse 
Schwere erreichen muss. Die Regelung in § 2 Abs. 1 Nr. 10 HinSchG könnte daraufhin 
entfallen. 

 

Verschlusssachen 

Der pauschale Ausschluss der externen Meldung und der Veröffentlichung von Ver-
schlusssachen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 HinSchG sollte gestrichen werden. Er ist zu undiffe-
renziert. Eine Einstufung als Verschlusssache vermag das öffentliche Interesse an der 
Meldung oder Offenlegung von Rechtsverstößen und sonstigem Fehlverhalten nicht 
schlechthin auszuräumen. Dies gilt insbesondere für den schwächsten, aber häufigsten 
Geheimhaltungsgrad der „Verschlusssachen nur für den Dienstgebrauch“. Dass Ver-
schlusssachen intern gemeldet werden dürfen, bringt keinen Fortschritt, zumal dies nur 
gelten soll, wenn es um den Verdacht einer Straftat geht.   

Die Anlehnung an die Vorschrift des § 3 Nr. 4 IFG ist misslich, denn es wird der Eindruck 
erweckt, dass das HinSchG bereits dann nicht anwendbar ist, wenn Informationen formal 
als Verschlusssache eingestuft wurden. Dabei kommt es nach ständiger Rechtsprechung 
zu § 3 Nr. 4 IFG auch darauf an, ob zugleich die materiellen Gründe für eine Einstufung 
als Verschlusssache vorliegen (BVerwG NVwZ 2010, 326 Rn. 16 ff.; NVwZ 2010, 321 Rn. 
47 ff.; NVwZ 2019, 807 Rn. 39; NVwZ 2019, 1050 Rn. 33).    

Die Orientierung an § 3 Nr. 4 IFG ist aber vor allem verfehlt, weil bei einer Meldung nach 
dem HinSchG eine staatliche Stelle informiert wird und nicht um Auskunft ersuchender 
Bürger:innen. Bei einer Meldung an eine im HinSchG bestimmte externe staatlichen Stelle, 
die ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet ist, erlangen weder Unbefugte von der Ver-
schlusssache Kenntnis noch werden durch ihre Kenntnisnahme staatliche Interessen ge-
fährdet. Der in § 4 Abs. 2 SÜG zum Ausdruck kommende Grundgedanke zum Schutz von 
Verschlusssachen wird deshalb nicht angetastet.    

Zur Prüfung der externen Meldung von Verschlusssachen sollte eine gesonderte Stelle o-
der Abteilung eingerichtet werden, die über Expertise bezüglich des Rechts der Ver-
schlusssachen und damit einhergehender sicherheitsrelevanter Fragen verfügt.    

  

Nationale Sicherheit 

Die in § 5 Abs. 1 HinSchG vorgesehene Ausnahme von Informationen aus dem Bereich 
der nationalen Sicherheit geht zu weit. Die Meinungsfreiheit schützt nach der Rechtspre-
chung des EGMR im Fall Bucur und Toma gegen Rumänien aus dem Jahr 2013 sogar Of-
fenlegungen von missbräuchlichen Praktiken von Nachrichtendiensten. Zu erinnern ist 

https://verfassungsblog.de/innere-einstellung/
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auch an die Resolutionen 1954 (2013) und 2016 (2015) der parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats, nach denen auch die Bundesrepublik Deutschland dazu aufgerufen 
ist, einen angemessenen gesetzlichen Schutz von Hinweisgeber:innen im Bereich der na-
tionalen Sicherheit zu gewährleisten. Wie bei den Verschlusssachen (s.o.), ist eine Ge-
fährdung staatlicher Interessen bei einer externen Meldung an eine dazu bestimmte staat-
liche Stelle nahezu ausgeschlossen. Die Hürden bei einer Offenlegung sind mit § 32 Hin-
SchG bereits hoch. Strengere Anforderungen könnten anstatt einer pauschalen Ausnahme 
rechtsmethodisch mittels Abwägungsklauseln gezogen werden. Mit Regelbeispielen ließe 
sich konkretisieren, in welchen Fällen von einem weit überwiegenden Geheimhaltungsinte-
resse und in welchen von einem überwiegenden Informationsinteresse auszugehen ist. 
Hierbei empfiehlt der Europarat den Mitgliedstaaten eine Orientierung an den Tshwahne 
Principles, s. Abs. 8 der Resolutionen 1954 (2013) der parlamentarischen Versammlung 
des Europarats.  

  

3.     Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot zu weitreichend 

Die Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in § 9 HinSchG sind zu weitreichend und fin-
den in Art. 16 der EU-Whistleblower-Richtlinie (WBRL) keine hinreichende Grundlage. 
Personen, die befürchten müssen, dass ihre Identität schon auf eine einfache Anfrage ei-
ner Strafverfolgungsbehörde weitergegeben werden darf, werden kaum dazu bereit sein, 
einen Hinweis zu geben. Der in § 4 Abs. 4 HinSchG enthaltene Verweis auf die StPO 
reicht nicht für einen umfassenden Schutz der Hinweisgeber:innen.  

Die Ausnahmen in § 9 HinSchG sind in vielen Fällen zu unbestimmt (Wann sind Folge-
maßnahmen erforderlich? Wer ist die jeweils zuständige Stelle?) und können zur Verunsi-
cherung der Hinweisgeber:innen beitragen. Die Umsetzung der Ausnahmen vom Vertrau-
lichkeitsgebot hat sich daher streng am Wortlaut des Art. 16 WBRL zu orientieren.     

 

4.     Konzernlösung des Regierungsentwurfs 

Auf S. 79 räumt der Regierungsentwurf Konzernen in Bezug auf § 14 Abs. 1 HinSchG fol-
gende Möglichkeit ein:  

“Gemäß dem konzernrechtlichen Trennungsprinzip kann auch bei einer anderen Konzern-
gesellschaft (zum Beispiel Mutter-, Schwester-, oder Tochtergesellschaft) eine unabhän-
gige und vertrauliche Stelle als „Dritter“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 HinSch-RL einge-
richtet werden, die auch für mehrere selbständige Unternehmen in dem Konzern tätig sein 
kann. Dabei ist es – wie auch sonst bei der Unterstützung von Unternehmen – notwendig, 
dass die originäre Verantwortung dafür, einen festgestellten Verstoß zu beheben und wei-
terzuverfolgen, immer bei dem jeweiligen beauftragenden Tochterunternehmen verbleibt. 
[…] Die Expertise für die Bearbeitung von Meldungen läge dann konzentriert bei der inter-
nen Meldestelle, die beispielsweise über technische Meldekanäle und Personal verfügt 
und auch interne Ermittlungen in den jeweils betroffenen Konzernteilen durchführen kann, 
wohingegen die Verantwortung und die Verpflichtung zum Abstellen des Rechtsverstoßes 
beim jeweiligen Tochterunternehmen lägen. […] In jedem Fall ist zu gewährleisten, dass 
die Stelle, die im Konzern mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragt wird, bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig ist und auch das Vertraulichkeitsgebot beachtet. 
[…]”  
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Die Europäische Kommission führt hingegen ausdrücklich aus:    

“As a main point, COM stressed that Article 8(3) lays out the basic rule: each legal entity in 
the private sector with 50 or more workers is required to establish channels and proce-
dures for internal reporting. There is no exception from this rule exempting from this 
obligation legal entities belonging to the same corporate group. Therefore, national 
transposition laws that would allow corporate groups to only establish reporting 
channels in a centralised manner at group level would constitute an incorrect trans-
position of the Directive.” (Kommission, Minutes of the fifth meeting of the Commission 
expert group on Directive (EU) 2019/1937, 14. Juni 2021, S. 2) 

Von dieser strengen Auslegung des Art. 8 Abs. 3, 5 und 6 WBRL lässt die Kommission nur 
zwei Ausnahmen zu, in denen eine Tochtergesellschaft eine Meldung an die Muttergesell-
schaft weiterleiten darf:    

Fall 1:  

 Die Tochtergesellschaft hat 50 bis 249 Beschäftigte.  

 Es sind interne Meldekanäle auf der Ebene der Tochtergesellschaft vorhanden.    

 Die Tochtergesellschaft informiert und fragt die hinweisgebende Person, ob die zuständige 

Abteilung der Muttergesellschaft die Meldung für die Zwecke einer internen Untersuchung 

einsehen darf. Die hinweisgebende Person darf der Weiterleitung widersprechen sowie 

eine Untersuchung auf Ebene der Tochtergesellschaft fordern.    

 Unabhängig von der Entscheidung der hinweisgebenden Person sind alle anderen Folge-

maßnahmen und das Feedback an die hinweisgebende Person auf Ebene der Tochterge-

sellschaft vorzunehmen. 

Fall 2:    

 Es sind interne Meldekanäle auf der Ebene der Tochtergesellschaft vorhanden.  

 Eine bei einer Tochtergesellschaft eingegangene Meldung betrifft ein strukturelles Problem 

oder ein Problem, das mindestens zwei Einheiten des Konzerns betrifft, weswegen die 

Tochtergesellschaft nicht allein die notwendigen Folgemaßnahmen ergreifen kann.    

 Die grundsätzlich zuständige Einheit der Tochtergesellschaft darf die hinweisgebende Per-

son über diesen Umstand informieren und fragen, ob die Meldung an die geeignete Einheit 

innerhalb des Konzerns weitergeleitet werden darf. Die grundsätzlich zuständige Einheit 

hat die hinweisgebende Person daran zu erinnern, dass, wenn sie nicht einverstanden ist, 

sie immer die Möglichkeit hat, sich extern an eine Behörde zu wenden.    

Da die Kommission nur in diesen Fällen einen Rückgriff auf die Meldestelle der Mutterge-
sellschaft erlaubt, ist die alleinige Einrichtung einer Meldestelle auf Ebene der Mutterge-
sellschaft im Sinne des Regierungsentwurfs unionsrechtswidrig. Die Kommission sieht in 
allen Konstellationen zwingend vor, dass Tochtergesellschaften mit mehr als 50 Beschäf-
tigten über eigene interne Meldestellen verfügen. Diese können sich Tochtergesellschaf-
ten mit 50 bis 249 Beschäftigten teilen. Ein Teilen mit der Muttergesellschaft mit mehr als 
249 Beschäftigten lehnt die Kommission hingegen ab. Auch dann, wenn Dritte die Melde-
kanäle betreiben, ändert dies nichts daran, dass diese bei dem einrichtungspflichtigen Un-
ternehmen zu betreiben sind (vgl. auch den Wortlaut von § 14 Abs. 1 S. 1 HinSchG). Wäre 
der Ansatz der Begründung des Regierungsentwurfes richtig, dann hieße das, dass alle 
europaweit in den Anwendungsbereich der WBRL fallenden Unternehmen ihre Pflichten 
dadurch erfüllen könnten, dass ein einziger Dritter für sie tätig wird. Dies ist weder gewollt 
noch richtig. Noch dazu wäre Art. 8 Abs. 6 WBRL überflüssig, wenn bereits Art. 8 Abs. 5 
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WBRL Zusammenschlüsse erlaubte. Und wo sind eigentlich die über Abs. 1 hinausgehen-
den Erleichterungen in § 14 Abs. 2 HinSchG, von denen der Regierungsentwurf spricht? 

Es hilft den verpflichteten Unternehmen nicht, wenn ein unionsrechtswidriges Gesetz ver-
abschiedet und anschließend wegen einer Rüge seitens der Kommission im Nachhinein 
angepasst wird.  

Wir möchten in diesem Kontext die wesentlichen Ziele der WBRL, insbesondere mit Blick 
auf die konkrete Lebenssituation von Hinweisgeber:innen, hervorheben: Ein Hinweisge-
bersystem sollte  

 den größtmöglichen Schutz von Hinweisgeber:innen sicherstellen,    

 das Vertrauen in interne Meldesysteme stärken,    

 in der Anwendung für die Hinweisgeber:innen einfach sein sowie    

 möglichst alle betrieblichen Bereiche konkret berücksichtigen. 

Diesem Umstand trägt auch die Kommission Rechnung, indem sie hervorhebt, dass der 
Meldekanal für die hinweisgebende Person leicht zugänglich sein muss. Das gilt bei län-
derübergreifenden Konzernen auch für die sprachliche Barriere: Hinweisgeber:innen muss 
es möglich sein, in ihrer Muttersprache bzw. zumindest in ihrer Arbeitssprache einen Ver-
stoß zu melden. Darüber hinaus kann es Hinweisgeber:innen nicht zugemutet werden, die 
rechtlichen Unterschiede bei einer Meldung an eine ausländische Muttergesellschaft zu 
überblicken (sachlicher Anwendungsbereich, Verfahrensvorschriften, Schutzregelungen).   

  

5.     Unterstützungsmaßnahmen für Hinweisgeber:innen 

Im Koalitionsvertrag ist dieser Punkt erfreulicherweise aufgegriffen worden; im Regie-
rungsentwurf des HinSchG ist eine Regelung betreffend die Unterstützung von Hinweisge-
ber:innen leider nicht enthalten.    

Als Vorbild für die Unterstützung von Hinweisgeber:innen könnte der „Fonds sexueller 
Missbrauch“ dienen, der vom BMFSFJ finanziert und unterstützt wird.    

Dass Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen vor Repressalien jeglicher Art – in Form 
von Nachteilen oder auch psychischem Druck – wichtig sind, belegen Studien weltweit. 
Angst vor Repressalien und damit auch der Schutz hiervor und die Unterstützung bei der 
Bewältigung sind essentiell (für einen Überblick vgl. Kölbel, 2022, Whistleblowing – Band 
1, Müller C.F.). Daneben sind Beratungsangebote für Whistleblower:innen überaus effek-
tiv: die bessere Kenntnis führt beispielsweise zu einem erhöhten Anteil an Aufdeckung von 
relevantem Fehlverhalten durch Mitarbeiter:innen von 37 % auf 56 % der Fälle (ACFE, 
2020, Report to the Nations).    

Daneben sollte der Gesetzgeber von der Kann-Vorschrift des Art. 20 Abs. 3, Erwägungs-
grund 89 S. 5 ff. WBRL Gebrauch machen und die Möglichkeit einräumen, dass „Informati-
onszentren“ von zivilgesellschaftlichen Organisationen übernommen werden. Diese könn-
ten beispielsweise ähnlich wie der Weisser Ring e. V. funktionieren und Hinweisgeber:in-
nen, die sowohl der internen als auch den externen Meldestellen misstrauen, vorerst einen 
Zufluchtsort bieten. Sie würden als Lotse fungieren, informieren, beraten sowie Rechtsbei-
stand und psychische Hilfe vermitteln.    

Ohne eine rechtliche Regelung der Unterstützung wären Hinweisgeber:innen unter Um-
ständen weiterhin nicht geschützt, wenn sie sich mit Fragen hinsichtlich ihrer Meldung an 



-7- 
 

Transparency International Deutschland e.V. 
Tel. +49 30 549898-0 | Fax +49 30 549898-22 
E-Mail: office@transparency.de 
Webseite: www.transparency.de 

Vorsitzende: Alexandra Herzog 
Stellvertretend: Margarete Bause,  
Carel Carlowitz Mohn 
Geschäftsführerin: Dr. Anna-Maija Mertens 

Jetzt spenden! 
IBAN: DE07 4306 0967 1146 0037 00 
BIC: GENODEM1GLS 
Vereinsregister Berlin: 16181 

 

zivilgesellschaftliche Organisationen wie Transparency Deutschland oder das Whistleblo-
wer Netzwerk wenden.    

Eine (zumindest teilweise) Finanzierung des Unterstützungsfonds für Hinweisgeber:innen 
könnte z.B. aus Strafzahlungen und Geldbußen im Rahmen der Sanktionierung von Ver-
stößen gegen das HinSchG erfolgen. 

  

6.     Externe Meldung an Staatsanwaltschaften ermöglichen 

Es sollten mehrere externe Meldekanäle entsprechend der Zuständigkeiten der Behörden 
geschaffen werden. Insbesondere sollten die Staatsanwaltschaften als externe Meldestel-
len aufgeführt werden. Für Strafanzeigen von Beschäftigten hat das BVerfG ein eigenes 
Grundrecht aus der allgemeinen Handlungsfreiheit und dem Rechtsstaatsprinzip entwi-
ckelt (NJW 2001, 3474). Daher muss gerade eine Meldung an die Strafverfolgungsbehör-
den auch nach dem HinSchG zulässig sein. Wendet sich eine hinweisgebende Person an 
eine unzuständige Behörde, die nicht externe Meldestelle ist, so muss sie weiterhin ge-
schützt bleiben; der Regierungsentwurf ist diesbezüglich zu eng (vgl. Begründung zu § 31 
Abs. 2 HinSchG, S. 89).   

  

7.     Offenlegungen 

Entgegen der Entwurfsbegründung wird die Vorschrift über das Offenlegen von Informatio-
nen, § 32 HinSchG, der EGMR-Rechtsprechung zum Whistleblowing nur teilweise ge-
recht. Der Tatbestand des § 32 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) HinSchG erfasst Fälle, in denen von 
dem jeweiligen Verstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen 
Interesses ausgeht. Nicht umfasst sind hiervon Situationen, in denen zwar keine Gefahr 
abgewendet wird, aber ein erhebliches Interesse der demokratischen Öffentlichkeit an den 
jeweiligen Informationen besteht, z.B. bei in der Vergangenheit liegenden Verstößen. Die-
ses Interesse an einer kritischen Prüfung durch die Öffentlichkeit ist in der stetigen Whist-
leblowing-Rechtsprechung des EGMR zentral und wird aus dem Demokratieprinzip herge-
leitet (grundlegend: EGMR, Guja ./. Moldau, Urt. v. 12.2.2008 – 14277/04, § 74). Deshalb 
sollte ein zusätzlicher Offenlegungstatbestand eingefügt werden, der dieses Interesse wi-
derspiegelt. Um seinen Anwendungsbereich zu begrenzen, könnte er (im Gegensatz zu § 
32 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) HinSchG) mit einer Interessenabwägungsklausel versehen werden.   

  

8.     Nachverfolgung von Hinweisen 

Der Regierungsentwurf verpflichtet Beschäftigungsgeber:innen zur Nachverfolgung von 
Hinweisen, die Hinweisgeber:innen unter Offenlegung ihrer Identität abgeben und die in 
den sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG fallen. Spätestens drei Monate und sie-
ben Tage nach Eingang des Hinweises müssen die Hinweisgeber:innen auch Nachricht 
über die bereits ergriffenen Folgemaßnahmen sowie Gründe für diese erhalten (§ 17 Abs. 
2 HinSchG).  

Mögliche Folgemaßnahmen zählt § 18 HinSchG auf. Allerdings findet sich im Regierungs-
entwurf keine Regelung zu den qualitativen Anforderungen an solche Folgemaßnahmen, 
insbesondere an die Durchführung der internen Untersuchung.  
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Obwohl interne Untersuchungen von Fehlverhalten in größeren Unternehmen seit Jahren 
etabliert sind, gibt es bis heute in Deutschland hierzu keine gesetzlichen Vorgaben. Die 
Unternehmen definieren die Standards der internen Nachverfolgung selber.  

Der Entwurf des “Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft” (auch als Ver-
bandssanktionengesetz bezeichnet) enthielt Vorgaben zu internen Untersuchungen in Un-
ternehmen, um sicherzustellen, dass diese sachgerecht und fair für alle Beteiligten durch-
geführt werden. Dieser Gesetzentwurf ist jedoch in der letzten Legislaturperiode nicht ver-
abschiedet worden.  

Das Fehlen jeglicher Standards für die Folgemaßnahmen zur Aufklärung von Hinweisen 
schwächt eine effektive Aufklärung von Fehlverhalten und Missständen.   

  

9. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 

Bei der Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie sollte die Chance wahrgenommen wer-
den, anderweitige Entwicklungen in der Gesetzgebung zu berücksichtigen. Insbesondere 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen in § 8 Abs. 1 LkSG, ein 
angemessenes unternehmensinternes Beschwerdeverfahren einzurichten. Grundsätzlich 
kann somit konstatiert werden, dass Unternehmen neben der Verpflichtung aus dem Hin-
SchG auch die Verpflichtung aus dem LkSG treffen wird, einen geeigneten Meldekanal 
einzurichten.  

Parallele Meldekanäle sollten im Interesse aller Beteiligten vermieden werden. Nicht nur 
für Hinweisgeber:innen, die in jedem Einzelfall zu prüfen hätten, für welchen Hinweis nun 
welcher Kanal zu wählen ist, würde es auch für betroffenen Unternehmen einen unverhält-
nismäßigen Mehraufwand bedeuten, die parallelen Meldekanäle aufzusetzen und zu über-
wachen.  

Das LkSG betrifft zunächst zum 1. Januar 2023 Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter:innen 
bzw. ab dem 1. Januar 2024 Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter:innenn. Bereits jetzt zeigt 
die Praxis, dass große Unternehmen mit ihren Geschäftspartner:innen vertragliche Verein-
barung treffen, damit die Geschäftspartner:innen ebenfalls die Pflichten aus dem LkSG 
umsetzen.  

Der Gesetzgeber hat jetzt die Möglichkeit, durch die Definition eines weiten Kreises von 
potenziellen Hinweisgeber:innen auch dem LkSG gerecht zu werden. Eine isolierte Be-
trachtung von Hinweisgeber:innen nach dem HinSchG und dem LkSG macht keinen Sinn. 

  

  

Verfasst von der Arbeitsgruppe Hinweisgeberschutz von Transparency Deutschland;  
federführend Louisa Schloussen und Dr. Sebastian Oelrich 


